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RS OGH 1973/10/4 6Ob188/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1973

Norm

ZPO §226 IV

ZPO §228 A1

Rechtssatz

Ein quantitativ zerlegbarer Anspruch, der teilweise erfüllt wurde, kann nur im nicht erfüllten Teil erfolgreich zum

Gegenstand einer Klage und damit zum Gegenstand einer Feststellungsklage gemacht werden.

Entscheidungstexte

6 Ob 188/73
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